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von dem Banne .
Item / die Kirche kan kein ander Gericht

haben / denn das ſie dieſe / ſo Bruͤder ſein wollen /
ver mane / wenn ſie ſuͤndigen / vnd wo ſie ſich nicht
beſſern wollen / von der Gemeinſchafft ausſchlieſ

e ⁊c .f
Item / vber das 9 . Capitel Matth . Der RRR

gebe der newgebornen Kirchen wider zu der zeit
die frey heitvnd wolmeinung / die Bruͤder zuuer
manen / ſonſt kan ich bey mir nicht ſehen / was

dieſer vnſer Weinberg dem ER RN fur nutz brin
gen mag .

Anhang
Algen nu weiter etliche Le¬

ren vnd Spruͤche von der Diſciplin
* aus etlicher ſehr Gelerten Theolo¬

O gen Buͤcher / die doch ſonſt des Sa¬
craments / vnd an derer Leren verdechtig ſein .

Caluinus .
Im RBuche von der vnterweiſung der Chriſt¬

lichen Religion / im Artickel vom Glauben .
Die Diſciplin henget furnemlich an der ge¬

waldt der Schluͤſſel / vnd an der Geiſtlichen Iuris
diction ⁊c .

0 Item / es iſt keine Geſelſchafft noch kein haus
das one Diſciplin in ſeinem rechtẽ weſen beſtehen

mag . Wie viel tuehr iſt ſie noͤtig in der e
and
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Ein Buͤchlein /
ſtand vnd weſen ja in guter ordenung ſtehen ſol .

Vnd wie nu die veilſame lere Chriſtt / die Seel der

Kirchen iſt / alſo iſt auch in der Kirchen die Di¬

ſciplin / an ſtatt des geoͤders / pro neruis , dadurch
die gliedmaſſe des Leibs an allen orten ancltnan¬

der hangen . Darumb welche die Di ſciplin wollen

ausgemuſtert haben / oder der ſelbigen anſtellung

verhindern / ſie thuen gleich das vorſetzlich oder

vnbedacht / die ſuchen fur war der Kirchen hoͤch¬
ſtes ver derben .Denn was wil folgen / ſo einem je¬

den frey ſtehet zu thun / was jn geluͤſtet? Das dan

ſich zutragen wuͤrde / wo zur Predigte der Lere /
nicht zu gleich kemen / vermanungen / ſtraffen /

vnd der gleichen huͤlffe / ſo die Cere erhalten / vnd
nicht vnfruchtbarlich ſein laſſen .

Item / Die Diſciplin iſt nichts anders dan ein

Zaum / dadurch dieſe im aum gehalten werden /

die wider die Lere Chriſti ſich auffbeumen . Vnd

iſt gleich wie ein Stachel / dadurch dieſe / ſo ſonſt

nicht ſehr willig ſein / aufferwecket vnd angerei¬

tzet werden . Vnter weilen iſt auch die Diſciplin

eine Vaͤterliche rutten / dadurch freundlich / vnd

nach der freundligkeit Chriſti / gezuͤchtiget wer¬

den / die ſchwer gefallen ſein .
Item / ſetzt er hier die not der verwuͤſtung der

Kirchen / eine vrſache der Diſciplin .

Item / das erſte fundament der Diſciplin / iſt

die priuat heimliche oder brůderliche vermanun¬

ge / vnd hier auff ſollen die Paſtorn vnd Elteſten

ſehen / das ſie in einem je den Hauſe gehalten were

den ꝛ⁊c.
Wol¬



Von dem Banne .Wollen

dieſe vermanungen nicht helffen / ſomus man Feugen darzu nemen . Vnd woder ſuͤn¬der das verachtet / mus man die ſache an das Ge¬
richt der Rirchen bringen ⁊c. Dieſer Proceſs iſtvon heimlichen ſuͤnden . Aber von den offentlich¬en ſuͤnden ſagt Paulus zun Timotheo / Fur allen
ſtraffe ſie /auff das die andern furcht habẽ . Gleichwie auch Paulus Petrum offentlich geſtraffethat . Denn da Petrus zum offentlichen ergernisfůndigte / da hat jn Paulus nicht heimlich ver¬
manet / ſondern die ſache fur das an geſichte der
Kirchen gebracht . So wil nu das die weiſe ſeinhierinnen zu handeln / das wir nach den graden
von Chriſto geſetzet / in heimlichen ſuͤnden fort¬faren . In offentlichen aber / das wir als balde
fortfaren zur ſtraffe der herrlichen Kirchen . Wo
das ergernts offentlich iſt .

Vnd hier mus man nu aber einen vnter ſcheid
halten / dan etliche ſuͤnden ſein etwa gering / als
delicta . Etliche groſſe laſter / flagitia uel ſcelera . In
dieſen laſtern zuſtraffen / mus man nicht allein
vermanen vnd ſtraffen / ſondern auch eine ſcharf
fe Ertzney dawider gebrauchen ʒbie Paulus
welſet / andem Corinther / den er nicht allein mit
worten ſtraffet / ſondern auch mit dem Bann /
nach dem er von den laſtern gewiſſe kundſchafft
entpfangen ⁊c .

Item / da ſchreibt er / das ſolche Geiſtliche ge¬walde der Rirchẽ / dienach dem wort des HERRN
die laſter ſtraffet / ein koͤſtlich huͤlffe ſey zur ge¬

un dhelt / ein grundt der Or dnung / vñ ein 1 er
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Ein Buͤchlein /
der einigkeit . Dar umb wenn die Kirche offentli¬

che Ehebrecher / Hurer / Diebe / Kauber / Auff¬

rhuͤrer / Meiney dige / falſche Jeugen⸗ vnd der¬

gleichen andert mehr Item / halſtarrige bie

auch in geringen ſuͤnden vermanet / Gottes vnd

ſeines Gerichts ſpotten / aus jrer gemeinſchafft
hin aus ſtöͤſſet / gebrauchet ſie nichts one vr ſache /
ſondern der lurisdiction vnd gewaldt⸗ die jr der

uE RR zugebrauchen vbergeben hat . Vnd damit

nu niemand der Kirchen Gerichte ver achte / oder

gering ſchetze / wenn er durch der Gleubigen bey

ſtand verurteilet iſt / ſo zeuget der HERR / das dis

nichts anders ſey / dan ſeines Sententzes volzie¬

bunge / vnd das ſolchs im Himel fur beſchloſſen

gehalten wuͤrde / das ſie auff Erden gethan ꝛc .

Item / alda ſetzt er drey endliche vrſachen der

Kirchen ſtraffen vnd des Banns Erſtlich das

der / ſo ein ſchendlich vnd leſterlich leben fuͤrzt¬

mit der ſchmach Gottes vnter dem Leib Chriſtt

nicht genennet werde . Denn wenn Chriſti Leib

mit ſolchen faulen vnd ſtinckenden gliedern be¬

ſchmitzet iſt / ſogehet es nicht ledig ab / ſondern et¬

liche ſchmach felt auch auff das Heubt . Item / ſo

iſt es billich / das man hierinnen auch ein an ſehun

ge habe / des Nachtmals des uk ka damit das

nicht verunehret werde / wo ein jeder dar zu gelaſ

ſen wird . Hieruon dan Chry ſoſtomus viel ſchrei¬

bet / in der 25 . Predigte / vberMattheum . um

an dern / damit durch die geſelſchafft der Boͤſen /

die Fromen auch zum boͤſen verurſachet vnd ge¬

reitzet werden . Dieſes ende ſetzet der Apoſtel / in

der u. zun Corinth . am ; Jum dritten / das dieſe



von dem Banne .
ſo durch die Birchenſtraffen vnd den Vann /ſchamrot gemachet ſein / anfahen ſich jrer laſter

zu ſchemen / vnd darneben Buſſe thuen / vnd das
nach dem Exempel des Corinthiers .

Item / ſchreibet er weiter von der Executionder Diſciplin alſo / Fur das erſte mus man wiſ¬
ſen / das der ſůnden etliche offentliche ſein / etliche
heimlich oder verborgen . Die offentlichen ſein /
die nicht allein einen oder zween Ʒeugen haben /ſondern ſein gar offentlich / vñ werden begangen
mie der gantzen Kirchen ergernis .Die heimlichen
ſein dieſe / ſo wol etliche zeugen haben / aber ſie ſein
noch nicht gar offentlich . Die erſten erfordern
nicht die grade vnd ſtaffeln / ſo Chriſtus erzelet

/

Matth . am 18 . Sondern wo ſolche laſter an tagkommen / ſol die Kirche jr Ampt thun / vnd den
Suͤnder wider fordern vnd ſtraffen nach gelegenheit der ſůn de. In den andern / koͤmpt man nicht
zur Kirchen / bis ſo lang die halſtarrigkeit ( con¬
tumatia ) darbey koͤmpt. Vnd das nach der Regel
Chriſti . Vnd wenn es nu zu der erkentnis koͤmpt /
ſo mus man weiter einen vnterſcheid halten / zwi¬
ſchen den laſtern / vnd kleinern ſuͤnden / inter ſce¬
lera & delicta . Denn in geringen ſuͤndẽ / mus man
nicht ſo einen ernſt gebrauchen / ſondern iſt gnug
die ſtraffe der wort / eine ſanfftmuͤti ge vnd Vaͤ¬
terliche ſtraffe / die dan for der nicht verbittert 7
noch zu ſchanden machet / ſondern zu ſich ſelbſt fuͤ
ret / das er ſich alſo mehr erfrewe der ſtraffe / dan
betruͤbe . Aber die groſſen laſter be duͤrffen einer
ſcherffern Ertzney / vnd iſt hier nicht gnug die
ſtraffe der wort / vnd das nach dem Exempel des
Corinthiers . Vnd dieſen ernſt hat die alte Rir¬
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4

che gebrauchet mit denBuͤſſenden / das ſte auch
hier innen der Koͤntge vnd Fuͤrſten nicht verſcho /

net hat / nach aus weiſung des Exempels Theos
doſij . Doch iſt das hier auch nicht zuuergeſſen /

das neben ſolchem ernſt der Kirchen / auch die

fanfftmůtigkeit regieren ſol /das die geſtrafften /
wo ſie durch zeugnis der Buſſe / das ergernis⸗ ſo

viel in jnen iſt / getilget haben / widerumb zu gna

den auff genomen werden / vnd das auch nach

dem Exempel des Corinthiers .

Beſihe weitter was Caluinus von der Diſct¬

plin vnd von dem Banne ſchreibt / vber das 5. Ca

pitel der 1. Epiſtel zunCorinth .
en

7 % „ Buüllingerns , es

Vber Mattheum / am is. Cap. Es ſein drey er
ley grade vnd ſtaffeln / der vermanung vñ ſtraf¬

fe / bis man koͤmpt zum wegwerffen vnd verlaſ¬

ſung des Suͤnders . Die erſte ſtaffel iſt die heim¬

liche vermanung .Die ander geſchicht durch Feu¬

gen . Die dritte fur der Kirchen / vnd das iſt eine

ſehr ernſte ſtraffe . Auff dieſ e erfolget als dan die

wegwerffung / wenn man der Kirchen ſtraffen
zuuorn verachtet . Vnd wird hler zu gleich auch

angezeiget das Geſchlecht der ſuͤnden / vnd der

Menſchen / vnter welchen die Diſciplin geuͤbet
wird . Suͤn de heiſt hier nicht ein jeder jrthumb /

ſondern ein groſſes vndergerlich laſter . Dar um̃
ſein dieſe wort alſo zuuerſtehen (ſo dein Bruder

wider dich ſůndiget )das iſt / etlicher maſſen 8

5 2



von dem Banne .
lich / fur dir / vnd das du es weiſt . Dein Bruder /
ſage Chriſtus . Denn dieſe Diſ⸗ciplin ſol vnter den
Bruͤdern gelten ⁊c .

Itæm / Nu wollen wir hoͤren / wie dieſe Diſci¬
plin zuuͤben ſey / vnd auff was form vnd weiſe zu
Ertz neyen ſey / vnd die ergernis aus dem Hauſe
des HERRN hinweg zu bringen . Pnd ſein der
vbungen drey grad oder ſtaffeln .Dererſte iſt eim
freundlicher grad / vnd eine heimliche vnd freund
liche vermanung .Der ander grad gehet mit Zen
gen zu / vnd iſt etwas ernſter . Der dritte grad
iſt ein ernſte ſtraffe fur der Kirchen . Vnd wo
dan dieſe auch nicht helffen wil / ſo muͤſſen alle
Fromen / einen ſolchen Suͤnder / der ſo hartne¬

ckig vnd halſtarrig / fur einen Heiden vnd Publiĩ
can halten / vnd ſeiner gemeinſchafft muͤſſig ge¬

105
als eines vnfletigen vnd Gottloſen Men¬

Item / daſelbſt .
Der Kirchen Bann oder ſtraffe / iſt eine euſſer

liche zucht der Heiligen / ſo in der Gemeine wo¬

nen / dadurch aus der gemeinſchafft der Heiligen
geworffen werden / oder nuͤtzlich geſtraffet / die
die Gemeine ergern . Darumb iſt dieſe gewaldt ei¬
ne heilſame Ertzney vnd Ampt / bey der Kirch¬
en etc .

Es bannet aber die Kirche / dieRetzer / Geitzi¬
ge / Hurenfuͤrer / Hurer / Vollez appen / vnd ſol¬

che dergleichen Neute / die ſich nicht wollen heilen
laſſen / vnd der Kirchen halſtarrig ergernis ge¬

P 3 ben /
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ben .Vnd wird hier auch recht ein vnter ſcheid ge¬

halten vnter den ſuͤnden . Vnd ſol auch der Bañ

ſein ziel vnd maſs haben .

Item / daſelbſt .
Doch ſehen dieſe zu / die heutigs tags die Diſci¬

plin in die Kirchen fuͤren wollen / das ſie nicht zu

ſcharff ſein / vnd vnuorſichtiglich handeln⸗ auff
das ſie nicht mehr ſchaden thuen / als nutz brin¬

gen . Vnd wider umb iſt auch zuuerhuͤtẽ / das wir

in dem teil nicht zu leichtfertig vnd ver ſeumlich
ſein / das wir etwa in vnſern Kirchen keiner ver¬

manungen noch ſtraffen haben wollen .

Item / ober das v.Kapitel der er¬

ſten Epiſtel zun Corinthtern .

Furwar / Moſes /Samuel / Jeremias / vnd

andere Propheten / die klagten vnd trugen leid /
von wegen der felle / vnd ſuͤnde des Volcks / be¬

ſchuldigten auch dieſelbigen hefftig / ſo etwas vn¬

zuͤchtigs gethan . Darumb ſein dieſe nicht werd /
das ſie den Namen der Biſchoffe vnd erer der

Kirchen tragen / die viel von der Gottſeligkeit re

den / groſſe geheimniſſe erforſchen ꝛc . In des

aber ſehen ſie mit den laſtern durch die finger ꝛc .

Derhalben laſſet vns durch des u ERRN gewaldt
ſtarck ſein / laſſet vns nicht durch die finger ſehen /
laſſet vns die laſter ſtraffen / laſſet vns ſetzen wi¬

der die Leſterer / vnd mit dem Schwer dt des 2f es
5



von dem Banne .
ſtes ſtreitten .Denn das iſt ehrlich / in ſolchem ſtrel
te ſterben . Vnd ob wir gleich hierinnen nichts
oder wenig ausrichten / fur war ſo haſtu doch dei¬
ne Seele erloͤſet / nach der Prophecey Ezechielis .

Item / hier wil er / das dieſe allein mit dem Ban
ne geſtrafft wer den / die in offentlichen laſtern le¬
ben / vnd derhalben mit zeugnis vberwunden .

Item / erzelet er allhier die offentliche laſter /
darumb die Leſterer zu bannen ſein .

Item / es wird auch heutigs tags ein ſtreit er¬
wecket / bey welchen die gewaldt zu bannen ſtehe /
oder der Kirchen gewaldt zu vben . Etliche geben
ſolche der gantzen Kirchen zu . Die andern / etli¬
chen Auser welten / das er jm auch gefallen leſt .
Vnd ſchreibet weiter / Darumb die alten Apoſto
liſchen Menner / haben die balſtarrigen durch
der Kirchen vrteil aus der gemeinſchafft der
Heiligen geworffen / vnd ſie ausgeſ⸗ chloſſen von
den heiligen Verſamlungen / vnd von der gemein
ſchafft des heiligen C eibs vnd Bluts C hriſti . Da
ber auch das wort ( Excommunicatio )denNamen
hat . Vnd wuͤrdẽ von der Gemeinſchafft des leibs
Chriſtt / das iſt / von der Rirchẽ / als faule glider
abgeſchnidten ꝛc . Beſihe weiter was da folget .

Item / daſelbſt .
Ich wil hier vleiſſig ver manet haben die Bruͤ¬

der / das ſie vleiſſig wachen / vnd mit vleis ſor¬
gen / das dieſe heilſame Ertzney / one misbrauch

des Papiſtiſchen Geitzes / widerbracht werde /
das
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Ein Buͤchlein /
das iſt / das die ergerliche laſter geſtrafft werden,
Denn das iſt der eintzliche nutzen des Banns /

das gute Sitten erbawet werden / vnd die Heili¬

gen grunen / vnd die rochloſen im zwang gehal¬

ten werden / damit die Boͤſen nicht weiter mit ſol

cer vnſchamheit vnd Gotloſigkeit vnſinnig ſein .

Henn das iſt vnſer Ampt / lieben Bruder das

wir ſolchs mit groſſem vleis warnemen . Denn
wir ſehen allbier / das Paulus dietragen anrei¬

tzet · So ſehen wir auch wie verruͤckte zeiten fur

handen ſein ccc . aer

Siehe weitter / was dieſer Lerer vber das 20 .

Capitel Johannis ſchr eie

Desgleichen ſchreiben auch von der Diſciplin

andere gelerte Cheologi / ob ſie gleich ſonſt in et¬

lichen wenigen dingen / mit den Sechſiſchen vnd

andern Theologen / ſtreittig ſein . Vnd der ſelbi¬

gen Buͤcher kan einjeder fur ſich ſelbſt leſen .

Aus den Artickeln
Hhraßßbecher

Lere /
zu Schmalkoͤllen beſchloſſen / des ſars 37 .

Vd die da hetten auff dem Conci¬

lio ſollen vberantwortet
n

Wee werden .
4

Ns iſt gewis das die gemet
ae Iurisdictio , die ſo in offentlichen

22 Niaſtern ligen / zu bannen alle Pfar¬

2222 ö
Dherren haben ſollen / vnd das die Bi

choffe als Tyrannen / ſie zu ſich gezogen vnd zu

2 ä jr em



von dem Banne .
ſrem genies ſchendlich misbrauchet haben . Denn
die Official haben vnletdlichen mutwillen damie
getrieben / vñ die leute entweder aus geitz / oder an
derm mutwillen / wol geplaget / vnd on alle vor¬
gehende rechtliche erkentnis gebannet . Was iſtaber das fur eine Tyranney / das ein Official in
einer Stadt / die macht ſol haben /allein ſeinem
mutwillen nach / on rechtliche er kentnis / die leute
mit dem Banne ſo zu plagen / vnd zu zwingen :

Nu haben ſie ſolchen zwang / in allerley ſachen
gebrauchet / vnd nicht allein die rechten laſter da¬
mit nicht geſtraffet / dader Bann auff folgen ſol
te / ſondern auch in andern geringen ſtuͤcken / wo
man nicht recht gefaſtet vnd gefeiret hat / on das
ſie zu weilen den Ehebruch geſtraffet / vnd den
auch offte vnſchuldige leute geſchmehet vnd in¬
famiret haben . Denn dieweil ſolche beſ⸗chuldigun¬
ge ſehr wichtig vnd ſchwer iſt / ſo ſol je one recht¬
liche vnd or dentliche erkentnis / in dem falle nie¬
mand verdampt werden .

Dieweil nu die Biſ⸗ b T ſolche Iurisdiction ,
als Tyrannen / an ſich gebracht / vnd ſchendlich
misbrauchet haben / darzu ſonſt gute vrſachen
ſein / jnen nicht zugehorchen / ſo iſt es recht / das
man dieſe geraubete Iurisdliction , auch wider von

jnen neme / vnd ſie den Pfarherren / welchen ſie
aus Chriſti befelh gehoͤrt / zuſtelle / vnd trachte /
das ſie ordentlicher weiſe / den Leuten zur beſſe¬
rung des lebens / vnd zur mehrung der ehre Got
tes / gebrauchet werde ꝛc .

Q Vnd



Ein Buͤchlein /
Vnd haben ſich gemelter Cere / diefurnemſten

Theologen vnterſ chrieben / als nemlich .

ohannes Bugenhagius D . vnd Superinten¬

dens des Fuͤrſtentbumbs Sachſſen .

Vrbanus Rhegius D. vnd Superintendens des

Hertzogthumbs Cuͤneburgk ·
Nicolaus von Amsdorff Magdebur genſis .
Geor gius Spalatinus Aldenburgenſis .

Andreas Cſiander Nuͤrnber genſis.
M. Vitus Dieterich Nurnberg .

Stephanus Agricola Curienſis .

Johannes Draconites D . Marburgenſis .
Tonradus Fiegenbuſch¬
Martinus Bucerus Argent .
Erhardus Schneppius D . Wirtenberg .
Paulus Khalius Stetinienſis .
Gerhar dus Oenicke Mindenſis .

Brixius Northanus Suſ⸗ atenſis .
Simon Schneweis Crailshemenſis .

Johannes Brentius Hallenſis .
Philippus Melanthon .

Antonius Coruinus Marburg .

Adamus Fulda Superintendens in Haſſia .

Johannes Schlaginhauffen Cotenſis .
Beorgius Heltius Forchemius .
Michael Coœlius Mansfeldenſis .
Petrus Geltnerus Francofordenſis .
Dionyſtus Melander Fr ancofordenſis .
Paulus Fagtus Argentinenſis .
Wendelinus Jaber Seburgenſis .
Conradus Ottinger Phorcenſis¬

Bonifa
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Bonifacius Wolfart Au guſtanus .

ohannes Aepinus D . vnd Super . Hamburg .ohannes Amſterdamus Bremenſis .
Fridericus Myconius Super . Gothenſis .
1 5 Menius Super . J ſenacenſis .

mbroſius Blaurerus Conſtantienſis ⁊c .

Aus der Loͤlniſchen Kirch¬
enor denung .

D aber jemand in offentli¬
chen ſůnden lebet / oder mag mit et¬lichen Zeugen vber wunden werden /

S das er ſolche laſter üͤbet / druͤm̃ er dieſtraffe verdienet / vnd nach vermoͤge Goͤttlichsworts / kein teil am Reich Gottes haben kan / vñdas derſelbige Gottes zorn / ſeine eigene ſtraffe /das offentliche er gernis nicht bedenckẽ / vnd ſichalſo zur bekerung nicht ſelbſt ſchickẽ wil / diſen ſolſein Paſtor / neben etlichen ⸗ ſo in ſolchen ſ⸗achen /an eden Stedten vñ Doͤrffern ſollen verordenet
werdẽ / ver manen / das er ſich zu Gott bekere / vnddas ergernis meiden wolle vnd ſich widerumb
mit der Kirche / vnd Gott verſoͤnen . Dieſer ver¬
manung iſt ein jeder in ſeiner Pfarr / mit rechter
zucht vnd demut zu folgen ſ chuldig . Denn ſte ein
ſtuͤck des Ampts / daruon der nERR Chriſtus ge¬ſprochen hat / Luce am 10 . Wer euch hoͤret derhoͤret mich . Vnd der euch verachtet der verach¬
tet mich / vnd den / der mich geſandt hat .

A 2 So

5



Ein Buͤchlein /
So er nu der vermanung folget vnd beſſerung

zuſagt / ſol er erſtlich dit ergernis abſtellen / alſo /

wo er eine vnehrliche Perſon bey ſich hette / die

von ſich thun c . Vnd ſo er in anderm vnrechten

ſtecke / thetiglich abſtelle .
Darnach ſol er zum Paſtor komen / ſein Beich

te thun / vnd beſſerung zuſagen / vnd vmb die Ab

ſolution bitten / vnd alſo zur Communion zuge¬

laſſen wer den .

Wo aber der erforderte nicht wil komen / ſol er

zum dritten mal er for dert werden / oder ſo er fur

koͤmpt / vnd nach der dritten vermanung / gleich¬
wol im ergernis verharret / ſol dieſes alles an den

Superintendenten gelangen / durch den Paſtor
vnd einen von den verordenten / vnd ſol der Su¬

perintendens an das ort komen / da der beklagte

iſt / vnd ſol neben dem Paſtor deſſelbi gen orts /

vnd anderen verordenten / den beklagten fur for¬

dern / Vnd ſo er von ſeiner vntugend nicht abge¬

ſtanden / vnd ſich nicht gebeſſert / auch noch nicht

beſſerung ernſtlich zuſagt / ſollen ſie ſamptlich ein

Sententz ſprechen / das er aus der Cbriſtlichen

Gemeinſchafft ſol ausgeſchloſſen ſein / vnd alſo

im Bann ſein / Darumb ſol jm binfort / ſo lange

er im Bann iſt / nicht geſtattet wer den / zur Com

muniĩon zu gehen / bey der Tauff / bey der Ver ¬

mehlung / ſo in der Kirchen geſchicht⸗ zuſtehen .
Aber die Predigt ſol jm nicht verbotten werden /
ſondern iſt viel mehr darzu zuuermanen / das er

die Predig zu betrachtung Goͤttlichs zorns / zeit¬

licher vnd ewiger ſtraffen / vnd der groſſen vn¬

danckbar¬



von dem Banne .
danckbarkeit / die er fur die groſſe gnad / vnd lei ¬
den des ArRRN Chriſti vbet / getrieben werde 7
dan das Predigt ampt ſol fur vnd fur in aller
Welt / vber alle Menſchen richten / gute vnd boͤ¬
ſe / vnd alle ſuͤnden ſtraffen / wie der KKR R Chri¬
ſtus ſpricht / der heilige Geiſt ſtraffet die welt von
wegen der ſuͤn de ⁊c .

Vnd damit rechter Chriſtlicher verſtand blei¬
be vom Bann / ſo ſol man wiſſen / das vnterſcheid
iſt /zwiſchen der Kirchen ſtraff / vnd Weltlicher
ſtraff / Die weltliche Obrigkeit hat von Gott be¬
felch / offentliche laſter mit leiblichem zwang /
Kercker / verſtoſſung aus den guͤttern / vnd mit
dem Tod zu ſtraffen / vnd ſol jr Ampt nicht al¬
lein vmb friedens willen / ſondern auch Gott zu
lob / zur zucht vben /Rom . iz . daruon ſie die Pre¬
diger vermanen ſollen .

Vnd ſollen al ſo die Paſtorn vnd Superinten
denten / mit den verordneten darzu / den Bann /
allein vmb offentlicher ſůn den willen / gegen die
ſo ſich nicht beſſern wollen / furnemen / vnd nicht
in an andern Weltlichen ſachen / als von wegen
geld ſchuld / oder an derer pflicht / brauchen . Son
dern die maſs ſol darinn gehalten werden / wie
der wegen in vnſerer forigen ausgangner Refor
mation / der Gerichten verſehung / geſchehen / vñ
wo von noͤten / mit rathe der vnſeren ferner ge¬
ſchehen ſoll .

Der wegen die Prediger das Volck wol vnter¬
richten ſollen / von dieſem Chriſtlichen Bann /
Nemlich das der nicht zuuerachten ſey / ſondern

3 das



0 4 *

Ein Buͤchlein /
das warlich Gott / dieſe / ſo den Bann ver dient

haben / fur verbant vnd verworffen helt / das

auch offt in dieſem leben / Gott leibliche ſtraffen
vnd plagen / den Bann zubeſtetigen / komen leſt /
vber die / dieder Airchen Bann verachten . Denn

der Kirchen vnd Gottfuͤrchtigen ſegen vnd ver¬

fluchen / iſt nicht vergeblich . Geneſ. 12 . Ich wil die

ſegnen / die dich ſegnen / vnd die verfluchen / die

dir fluchen .

Item / Pſalmo 109. Seiner tage muͤſſen wenig

werden / vnd ſein Ampt mus ein anderer entpfa

hen . Vnd hernach / Er ziehe den fluch an / wie ſein

Hembt . So beweiſet dieſes alles das Exempel in

der 1 . zun Corinh . am 5 . Item / da Ambroſius

des Stilliconis Schreiber verbannete / ward er

deſeſfen . Derhalben iſt nicht zweiffel / wer in ver¬

achtung des rechten Banns bleibet / wird ſeine

ſtraffe von Gott haben .

So aber der verbante widerumb ſich bekeren

wil / vnd auffboͤret ſolch vntugend zu treiben ¬

darumb er verdampt iſt worden / ſeine Beicht

vnd demuͤtige bekentnis ſeiner mis handlunge

thut / vnd ſo er jemands beleidiget / ſichhiemit ver

ſoͤnet / ſo ſol er nicht ver worffen / ſon dern auffge¬
nomen werden / doch das er bitte vmb verzeihun¬

ge ſeiner gethanen ſuͤnden / auch ſeines geuͤbten
vn gehorſams / das er die vermanung der Kir

chen nicht angenomen hat . So er dan in dieſen

ſtuͤcken ſich gehor ſamlich erzeiget / ſol jn der Pa¬

ſtor offentlich fur dem Altar abſoluiren / dollesollen



Von dem Banne
ſollen die andern verordenten auch ſtehen / alsZeugen ſeiner zuſage vnd Abſol 2 2

Vnd damit ſich niemand ſchleunigs vnd leid¬lichs Rechtens zubeklagen habe / vnd doch dieSchluͤſſel des Himelreichs / vnd Geiſtliche Bannder Kirchen nicht misbrauchet werde / wollenwir mit rath vnd zuthun der vnſern / ein Orde¬
nung des Gerichts zwangs / vnſerer Geiſtlichen
Gerichten furnemen / das die leute doch ſollen zugehorſam des Rechtens gedrungen werden / ſonder den misbrauch des Kirchen Banns . 5

Aus der Nuͤrnbergiſchen
Kirchen ordnung .

Och ſollen ſie acht haben /
wenn ſich vnter andern / ſolche leute
anzeigen / die in einem wiſſentlichem
jrthumb ſtecken / vnd Retz erey ver¬

wand ſein / oder ſonſt das gewiſſe / vnd vnwider¬
ſprechliche wort Gottes leſtern ( wie leider etliche
ſolchs zu thun / ſich nicht ſ chemen ) oder in wiſſentlichen / vnd vnlaugbaren laſtern ligen / welche
Paulus in der erſten Epiſtel zun Corinthiern /
am fuͤnfften Capitel / vnd anderswo mehr / er ze¬let etc . Dieſe ſollen ſie keines wegs zum heiligen
Sacrament zulaſſen / bis ſie ſich beſſern etc .

Item /



Ein Buͤchlein /

Item /aus dem Nuͤrnbergiſchen
Catechiſmo / von den Schluͤſſeln .

OSmandern / leret Chriſtus
wie man die Schluͤſſel gebrauchen
ſoll / beide in offentlichen vnd heim¬

— lichen ſuͤnden · In den offentlichen

alſo / Suͤndiget dein Bruder wider dich⸗ ſo gehe /
vnd ſtraffe jn zwiſchen dir vnd jm allein / Hoͤret

er dich / ſo haſtu deinen Bruder gewonnen . Hoͤ¬
ret er dich nicht / ſo nim noch einen oder zween zu

dir / auff das alle ſache beſtehe auff zweier oder

dreier Jeugen munde . Hoͤret er dich aber nicht /

ſo ſage es der Gemeine . Hoͤret er die Gemeine

nicht / ſo halt jn fur einen Heiden vnd Joͤlner .
Warlich was jr auff Erden binden wer det

/
ſol

auch im Himel gebunden ſein 7c .

In heimlichen ſuͤnden aber / zeiget er mit der

thãt
/ wie man der Schluͤſſel hierinnen gebrauch¬

en ſol / als da er zu dem Gichtbruͤchtigen / der da

huͤlffe begeret / alſo ſaget / Deine ſuͤnde ſein dir

ver geben ꝛc.

Item / daſelbſt .
Es taug gahr nichts / wenn jemand nach der

Tauff / wider in groſſe vnd ſchwere ſuͤn den fellet /

das ers wolt verachten / vnd alſo dahin geben

vnd ſich laſſen beduͤncken / eswere jm vergeben ⁊c .

Desgleichen taug auch das nicht / weñ jemand

in offentlichen Suͤnden verharret / gedencket 3icht



von dem Banne .
nicht zu beſſern / vnd wil dennoch ein Chriſt ſein /vnd mit den andern zu gemeinen SacramentenGebeten / vñ Gottes dienſt gehen . Sondern manol jn vermanen / vnd wenn ers nicht hoͤret / ſolman jn aus ſchlieſſen / vnd in den Bann thun / ſolang bis er ſich beſſere / auff das nicht das boͤſe of¬fentliche Exempel er gernis bringe / vnd viel leu¬te vergiffte / vnd hernach die Chriſtliche Kirchedadurch verachtet / geſchmehet / vnd verleſtertwerde / als ſein die Chriſten ſchen dliche vnd boͤſeleute / die ein ſuͤndlich vnd Gotlos leben fuͤren / dadurch dan auch Gottes wort / vñ Gott ſelbſt / beden vngleubigen / verachtet vnd verleſtert wird .

Wiewol nu ſolche feine / heilſame / vnd Goͤttli¬che ordenung / die offentliche / vnd ergerliche ſuͤn¬de zu ſtraffen / gantz vnd gar zurruͤttet / ver wuͤ¬ſtet / vnd verdrucket iſt / ſo ſollen wir doch darumbden gewaldt der Schluͤſfel nicht ver achten / vndhinwerffen / Denn die ſolche vn or dnung ange¬richtet haben / vnd noch heutigs tags hindern 7das es nicht gebeſſert wird die werden jrenRichter wol finden / das darff keines zweiffels .Wir aber wollen Gott bitten das er vns dieſevnd andere Ordnung / die er ſelbſt gemachtbat / wolle wider geben / wie er vns auchſein Wort wider geben hat ſo wird
er vns gewislich er hoͤren

vnd gewe¬
ren ⁊c .

R Ex Re¬



TIONEECCLESIAE CORO¬
nenſis ,ac totius Parcenſis Prouintiæ .

Aus der Vngeriſchen
Reforma¬

tion .

Nd nach dem / etliche Pa¬
ſtorn der Kirchen / der Schluͤſſel ge¬
waldt / ſchendlich misbrauchet ha¬

8 ben etc . So duͤncket vns rathſamer
ſein / das forthin keiner von der Gemeinſchafft
abgehalten werde / dan allein aus vrſachen / die

Paulus / in der erſten Epiſtel zun Corintbiern /
am fuͤnfften Capitel / vermeldet / vnd die auch

ſonſt anderswo erzeler ſein . Doch der geſtaldt /
das dieſer Geiſtlichen ſtraffe / keine Weltliche

ſtraffe /durch die Rirchen diener zugemiſchet wer

de . Vnd ſol nicht einer gebannet werden / allein
nach dem willen eines Paſtors / ſondern viel

mehr mit huͤlffe vnd bey ſtand der RAir¬
chen. Vnd das nach Chriſti Orde⸗ a

nung / Matthei am acht¬
zehenden Capi¬

tel etc .

Troͤſtliche
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